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Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: II/313/2024
Referat: Bildungs- und Kulturreferat Datum: 09.04.2024
Ansprechpartner: Andrea Söllner AZ:

Weitere Beteiligte:

Beratungsfolge Termin

Marktgemeinderat Wendelstein 18.04.2024 öffentlich

Schulkindbetreuung Großschwarzenlohe - Änderung der Bedarfsanerkennung

Sachverhalt:

Auf die Sitzungsvorlage II/260/2022 vom 24.02.2022 wird verwiesen.

Mit Schreiben vom 18.03.2024 des Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und
Soziales und dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus wurde die mit Wirkung zum
01.09.2020 abgeschlossene Kooperationsvereinbarung über die Durchführung einer
Kombieinrichtung von Schule und Jugendhilfe durch die Ministerien fristgerecht zum
31.07.2024 gekündigt.

Konsequenz der Kündigung ist, dass die derzeitige Flexibilität bei den Buchungszeiten
entfallen muss, da ohne die staatliche Zusatzfinanzierung die entstehenden Kosten nicht
gedeckt werden können. Folglich muss eine Rückkehr zur Mindestbuchungszeit verlangt
werden, um eine Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG in Anspruch nehmen zu
können.

Bei Gesprächen mit Träger, Schulleitung und Fachaufsicht war man sich einig, das Konzept
„Bildungshaus“, angelehnt an das Kooperationsmodell der letzten vier Jahre, auch ab
September 2024 fortgeführt werden soll. Alle Beteiligten bestätigten, dass dieses Modell die
bestmögliche Verzahnung von Schule und Betreuung darstellt und bedauern, die Flexibilität
für die Eltern aufgeben zu müssen.

Die weitere Finanzierung des Betriebs wird in die Hortfinanzierung nach dem BayKiBiG
zurückgeführt.
Insofern ist es notwendig, die am 24.02.22 ausgesprochene Bedarfsanerkennung
anzupassen.

Beschlussvorschlag:

Der Marktgemeinderat beschließt:
1. Den Bescheid über die Bedarfsanerkennung vom 02.03.2022 für die

Bedarfsanerkennung von 200 Plätzen im Kooperativen
Ganztag zu widerrufen

2. Für den Hort in Großschwarzenlohe werden 200 Plätze für Kinder im Grundschulalter
ab dem 01.08.2024 bedarfsanerkannt.
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Finanzierung:
Die Betriebskostenförderung erfolgt ab August 2024 ausschließlich nach BayKiBiG.

Anlagenverzeichnis (Anlagen liegen zu den Fraktionssitzungen auf):

KoopKündigung

Werner Langhans
Erster Bürgermeister


